
 

Dienstort 

 
von Vertragshochschullehrpersonen  (§ 48h (6) VBG) und 
von Hochschullehrpersonen   (§ 200e (6) BDG) 
 

 Dienstliche Aufgaben können ohne örtliche Bindung an die Pädagogische Hochschule 

wahrgenommen werden, wenn eine Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, den 

Studierenden bzw. die Verwendung von Einrichtungen und Sachmitteln der Hochschule nicht 

erforderlich ist. 

 Die Erreichbarkeit der Vertragshochschullehrperson für eine dienstliche Inanspruchnahme 

muss sichergestellt sein. 

 
Gesetzestext: (11.11.2019) 
 
§ 48h. (6) Die Vertragshochschullehrperson hat die gemäß Abs.1 bis 5 festgelegten Dienstpflichten persönlich 
an der Pädagogischen Hochschule nach den Erfordernissen des Hochschulbetriebes in zeitlicher und örtlicher 
Bindung zu erfüllen. Im Rahmen der Festlegung der Dienstpflichten gemäß Abs.1 kann, soweit dadurch die 
Erfüllung der dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird und die Erreichbarkeit der 
Vertragshochschullehrperson für eine dienstliche Inanspruchnahme sichergestellt ist, bestimmt werden, dass 
einzelne Aufgaben ohne örtliche Bindung an die Pädagogische Hochschule wahrgenommen werden dürfen. 
 
Dienstpflichten gemäß Abs.1: 

§ 48h. (1) Der Rektor hat die dienstlichen Aufgaben der Vertragshochschullehrperson (§ 48g) unter 
Berücksichtigung des Bedarfs der Pädagogischen Hochschule und der Qualifikation der 
Vertragshochschullehrperson jeweils für den Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August des Folgejahres 
schriftlich festzulegen. 

 
Erläuterungen: (1626 der Beilagen XXIV. GP – Regierungsvorlage) 
 
Die Dienstpflichten der Vertragshochschullehrperson sind grundsätzlich an der Pädagogischen Hochschule nach den 
Erfordernissen des Hochschulbetriebes in zeitlicher und örtlicher Bindung wahrzunehmen. Mit der Wendung „nach 
den Erfordernissen des Hochschulbetriebes“ wird zum Ausdruck gebracht, dass eine örtliche Bindung z.B. im 
Rahmen der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben in der Lehre und der Begleitung von Schulentwicklungsprozessen 
disloziert wahrzunehmen sind. Auch bezüglich anderer einzelner Aufgaben kann – soweit dadurch die Erfüllung der 
dienstlichen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird und die Erreichbarkeit der Vertragshochschullehrperson für eine 
dienstliche Inanspruchnahme sichergestellt ist – im Rahmen der Pflichtenfestlegung bestimmt werden, dass diese 
Aufgaben ohne örtliche Bindung an die Pädagogische Hochschule wahrgenommen werden dürfen. Dafür werden 
(nur) jene Pflichten in Betracht kommen, die eine Zusammenarbeit mit anderen Vertragshochschullehrpersonen oder  
Hochschullehrpersonen, den Studierenden bzw. die Verwendung von Einrichtungen und Sachmitteln der Hochschule 
nicht erfordern.  

 


